
Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt 

Kantonspolizei 

 Verkehr 

 Motorfahrzeugkontrolle 

Welche Motorradkategorie möchten Sie fahren? 

 

A  

Motorräder mit einer Motorleistung von mehr als 35kW und  
einem Verhältnis von Motorleistung und Leergewicht von  
mehr als 0,20 kW/kg. 

Voraussetzung: 

2-jährige klaglose 
Fahrpraxis mit 
A35KW 

 
 Anforderungen an das Prüfungsfahrzeug: 
 Ein Motorrad ohne Seitenwagen mit einer Motorleistung von mindestens 35kW und zwei Sitzplätzen 

 

 

 
 

A35KW  

Motorräder mit einer Motorleistung von nicht mehr als 35 kW und  
einem Verhältnis von Motorleistung und Leergewicht von nicht  
mehr als 0,20 kW/kg. 

Voraussetzung: 

Mindestalter  
18 Jahre 

 
 Anforderungen an das Prüfungsfahrzeug: 
 Ein Motorrad ohne Seitenwagen mit einer Motorleistung von nicht mehr als 35kW und zwei Sitzplätzen,  
 ausgenommen Motorräder der Unterkategorie A1 

 

 

 
   

A1  

Motorräder mit einem Hubraum von nicht mehr als 125 cm3 und einer 
Motorleistung von höchstens 11 kW. 

Voraussetzung: 

Mindestalter  
16 Jahre 

A1  

Motorräder mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm3 und einer 
Motorleistung von höchstens 4 kW, max. 45kmh. 

Mindestalter 
15 Jahre 

 
    Anforderungen an das Prüfungsfahrzeug: 

 Ein zweirädriges Motorrad der Unterkategorie A1 ohne Seitenwagen 
 

 

 
¹ PGS Praktische Grundschulung 
 
Wurde die PGS¹ nach dem 01.01.2021 mit einer anderen Motorradkategorie oder -unterkategorie absolviert, 
entfällt die Ausbildungspflicht. 
 
2 Gilt nur, wenn der Lernfahrausweis vor dem 31.12.2020 erworben wurde. 
 

Gesuch-Nr.  / 

 

Inhaberin/Inhaber eines Führerausweises der Kategorie: Laufzeit LFA PGS¹ Prüfung 

 A35KW vor 01.04.2003 erworben (A1 altrechtlich) 12 Monate Keine ja 

 
 

A35KW zw. 01.04.2003 und 30.06.2021 erworben2 ohne 
A35KW ab  01.07.2021 erworben 12 Monate 

Keine 
Keine 

Nein 
ja 

Inhaberin/Inhaber eines Führerausweises der Kategorie: Laufzeit LFA PGS¹ Prüfung 

 A1 im altrechtlichen Führerausweis (blau) ohne LFA  Keine nein 

 A1 Führerausweis  vor 31.12.2020 erworben 16 Monate 4 ja 

 A1 Führerausweis nach 01.01.2021 erworben 12 Monate Keine ja 

 B oder ohne Vorbesitz eines Führerausweises 16 Monate 12 ja 

Inhaberin/Inhaber eines Führerausweises der Kategorie: Laufzeit LFA   PGS¹ Prüfung 

 B 16 Monate 12 nein 

 ohne Vorbesitz eines Führerausweises 16 Monate 12 ja 


